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Vorwort

Der Austausch von Leistungen gegen Daten, oft plakativ als „Bezahlen mit 
Daten“ bezeichnet, ist ein Themenkomplex, zu dem sowohl Juristen als auch Öko-
nomen inzwischen zahlreiche Schriften veröffentlicht haben. Mit dieser Arbeit 
möchte ich den Regalen nicht nur ein weiteres Werk hinzufügen, sondern eine Ver-
knüpfung zwischen den Regelungen für personenbezogene Daten und denen für 
nicht-personenbezogene Daten wagen. Während des Schreibprozesses erforderten 
zeitgleich im Entstehen befindliche Rechtsakte und sich wandelnde Geschäfts-
modelle stets Flexibilität und Kreativität. Ich hoffe, dass die von mir entwickelten 
Lösungsansätze einen Beitrag leisten, um den Herausforderungen im Austausch 
von Leistungen gegen Daten gerecht zu werden. 

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Zeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums 
sowie deutsches und europäisches Zivilprozessrecht der Universität Osnabrück und 
wurde im Sommersemester 2024 durch den Fachbereich für Rechtswissenschaf-
ten der Universität Osnabrück als Dissertation angenommen. Literatur und Recht-
sprechung konnten überwiegend bis Ende des Jahres 2024 berücksichtigt werden.

Mein Dank gilt zunächst Frau Professorin Dr. Mary-Rose McGuire für die 
hervorragende Betreuung während des gesamten Entstehungsprozesses. Für wert-
volle Anmerkungen und die zügige Erstellung des Zweitgutachtens danke ich zu-
dem Herrn Professor Dr. Hans Schulte-Nölke. Darüber hinaus gilt mein Dank all 
denen, die direkt oder indirekt zum Entstehen dieser Arbeit und dem Gelingen des 
Projekts „Promotion“ beigetragen haben. Mein größter Dank gilt schließlich mei-
ner Familie, die mich auf vielfältige Weise unterstützt hat und ohne die dieser Weg 
nicht möglich gewesen wäre. 

Kerken, im Dezember 2024� Jason Tenta
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1. Teil

Thematische Einführung

A. Einleitung

Der Zugang zu großen Mengen hochwertiger Daten ist für die einschlägigen Di-
gitalunternehmen von existenzieller Bedeutung und ein Grundpfeiler ihres Erfolgs. 
Neben diesen drängen jedoch vermehrt auch Unternehmen auf einen Zugang zu 
Datenbeständen, deren Geschäftsmodell zunächst nicht datenzentriert erscheint. 
Die Erklärung hierfür liegt schlicht darin, dass auch diese Unternehmen – bei-
spielsweise die Hersteller von Maschinen, Fahrzeugen und Haushaltsgeräten – zu-
nehmend vernetzte Produkte herstellen. Mithilfe der „nebenbei“ aufgezeichneten 
Daten ist es möglich, die Kernfunktionen der Geräte zu optimieren und zusätzliche 
Dienste zu entwickeln. Eine zentrale Funktion ist die Verbesserung der Vorhersage 
zukünftiger Kundenbedürfnisse.1 Hierfür sind enorme Datenmengen notwendig, 
denn „nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die 
Zukunft gestalten“2. 

Neben tatsächlichen Hürden bestehen für den Datenzugang vor allem auch recht-
liche Hürden. Nur wenige Unternehmen vereinen ausreichende Datenmengen mit 
den zu ihrer Verarbeitung notwendigen Kapazitäten. Dem Zugang zu entsprechen-
den Daten kommt damit eine nicht zu überschätzende Bedeutung zu: Daten sind 
mehr wert als Geld.3 In diesem Zusammenhang überrascht es daher wenig, dass 
heute nahezu alle Unternehmen nach Wegen suchen, um neue interne und externe 
Datenquellen zu erschließen und möglichst effizient an der datengetriebenen Wert-
schöpfung zu partizipieren.4 

Die derzeit bestehenden Strukturen bieten hierfür aber keinen fairen Rahmen. 
Einigen wenigen Unternehmen ist es möglich, sich die technischen Besonderheiten 
und regulatorischen Defizite zunutze zu machen und in nahezu unbeschränktem 
Ausmaß Daten zu sammeln und zu verwerten. Ihre Nutzer haben oftmals keine 
genaue Kenntnis von diesen Vorgängen, weil sie schlicht nicht informiert werden 
oder nicht in der Lage sind, die oftmals langen und komplexen Informationstexte 

	 1	Vgl. Marshall / Mueck / Shockley, Strategy & Leadership 2015, 32 (32).
	 2	Zitat von August Bebel, zitiert nach Trauth / Mayer, in: Datenwirtschaft und Datentechno-
logie, S. 12.
	 3	Vgl. Hacker, ZfPW 2019, 148 (151); vgl. auch Grün, in: Digitalisierung im Spannungsfeld 
von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht, S. 129: „Die aus Daten gewonnenen Informa-
tionen können mehr Wertschöpfung als die [verkauften] Maschinen selbst“.
	 4	Marshall / Mueck / Shockley, Strategy & Leadership 2015, 32 (32).
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ausreichend zu verstehen. Ein weiteres Ungleichgewicht besteht zwischen den 
verschiedenen Unternehmen. Die einschlägigen Big Player profitieren von den 
bestehenden Strukturen, die zu einer schwachen Position kleinerer Unternehmen 
und der Verbraucher führen und schließen diese von der Wertschöpfung, der durch 
sie produzierten Daten weitgehend aus. Diesem Marktversagen nimmt sich die 
Europäische Union an und beginnt einen Regelungsrahmen für Datenmärkte zu 
schaffen, der natürliche Personen schützen und die Position kleiner und mittlerer 
Unternehmen stärken soll.

Dieser Regelungsrahmen wird in großem Maße durch die Datenschutzgrundver-
ordnung5 (DSGVO) und den Data Act6 (DA) gebildet. Trotz ihrer zunächst gegen-
läufig erscheinenden Ansätze setzten diese beiden Verordnungen im Bereich der 
Datenökonomie zentral auf das Vertragsrecht – jedoch ohne umfassende vertrags-
rechtliche Regelungen bereitzustellen.

B. Anlass der Untersuchung

Der Zugang zu großen Mengen relevanter Daten ist für Unternehmen von gro-
ßem Wert, stellt sie aber gleichzeitig vor komplexe rechtliche und tatsächliche 
Hürden. Als Lösung haben sich Geschäftsmodelle etabliert, die Leistungen nicht 
bloß im Austausch gegen monetäre Zahlungen anzubieten, sondern Daten als (al-
leinige) Form der Gegenleistung nutzen. Während zu Beginn vor allem die An-
bieter von Online-Diensten auf diese Modelle gesetzt haben, ist dieses Vorgehen 
mittlerweile auch darüber hinaus in verschiedenen Ausprägungen weit verbreitet. 

Der Regelungsrahmen dieser Geschäftsmodelle besteht derzeit vor allem im 
Datenschutzrecht. Im Zuge der neuen europäischen Digitalstrategie und der in 
deren Rahmen erlassenen Rechtsakte deuten sich neue Regelungen  – auch für 
nicht-personenbezogene Daten – sowie Lösungen für derzeit bestehende Probleme 
an. Die wichtigsten Rechtsquellen finden sich im Vertragsrecht des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie in Europäischen Verordnungen, vor allem in der Datenschutz-
grundverordnung und dem Data Act. Diese Rechtsquellen widmen sich allerdings 
allein einzelnen Aspekten, nicht aber der Schaffung eines stimmigen Gesamtkon-
zeptes in Form eines einheitlichen Vertragstypus. Die Bildung eines solchen bleibt 
der Wissenschaft überlassen. 

Erheblicher Untersuchungsbedarf besteht unter anderem bezüglich folgender 
Aspekte:

	 5	Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.
	 6	Verordnung (EU) 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezem-
ber 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennut-
zung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie (EU) 2020/1828.
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	– Der Austausch von Leistungen gegen Daten, statt oder neben einer monetären 
Zahlung kann den Zugang zu Daten sicherstellen. Für dieses Modell relevante 
Regelungen finden sich in Bezug auf personenbezogene Daten im Datenschutz-
recht und seit 2022 auch im Vertragsrecht. Gleichwohl bestehen weitreichende 
Regelungslücken und große Unsicherheiten, die zu hohen Transaktionskosten 
führen. In Bezug auf nicht-personenbezogene Daten ist der Regelungsrahmen 
noch weitaus lückenhafter.

	– Die vorhandenen Regelungen ermöglichen zwar die entsprechenden, einen 
Datenzugang sichernden Geschäftsmodelle, weisen aber deutliche Defizite 
auf. Insbesondere stellt die datenschutzrechtliche Einwilligung für beide Seiten 
keine zufriedenstellende Rechtsgrundlage dar.

	– Die neuen Digitalrechtsakte der Europäischen Union und das entstehende 
Unionsdatenrecht können dazu führen, dass eine Ausweitung des Modells „Leis-
tung gegen Daten“ auf nicht-personenbezogene Daten möglich wird. Wirtschaft-
licher Bedarf hierfür besteht nicht zuletzt durch die zunehmende Verbreitung 
künstlicher Intelligenz.

	– Zur Lösung bestehender Herausforderungen in Bezug auf den Zugang zu Daten 
und die Verteilung der aus Daten gewonnenen Wertschöpfung müssen auch die 
neuen Digitalrechtsakte herangezogen werden. Da diese Rechtsakte auf die Ver-
wirklichung des Europäischen Binnenmarktes im Bereich der Datenökonomie 
bezwecken bestehen zahlreiche Überschneidungen, aber auch Konkurrenzen 
zwischen ihnen. 

C. Gang der Untersuchung

Im ersten Teil erfolgt zunächst die Eingrenzung der für die vorliegende Arbeit 
relevanten Begriffe. Sowohl der Daten- als auch der hiervon abzugrenzende In-
formationsbegriff beschreiben vielschichtige Konzepte. Umso wichtiger ist daher 
eine präzise Begriffsbestimmung. Aufgrund der Bedeutung personenbezogener 
Daten im Fortgang der Arbeit wird ihnen ein eigener Abschnitt gewidmet und 
auch auf Methoden eingegangen, die es ermöglichen, den Personenbezug der 
Daten aufzulösen. 

Daran anschließend werden im zweiten Teil die Grundlagen der Datenökono-
mie dargelegt. Es wird die Herleitung vertraglich handelbarer Rechte („Property 
Rights“) als Voraussetzung einer effizienten Ressourcenallokation nachvollzogen 
und untersucht, auf welche Weise diese Annahmen auf Daten und Informationen 
übertragen werden können. 

Im Rahmen der Beschreibung der wichtigsten typischen Geschäftsmodelle 
wird auf Möglichkeiten der Datenverwertung sowie damit verbundene Hürden, 
aber auch auf Anreize für eine Datenpreisgabe eingegangen. Voraussetzung für die 


